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II.

Etwas über SanZtätsangalten und Vorsichts¬

maßregeln bei Viehseuchen.

Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes für Bünden be,

darf keine« Beweises. Gesunde Vernunft und traurige

Ersahrungen sollten schon längst aufmerksamer darauf ge,

macht haben, als — leider! bisher geschehen ist; aus die,

ser Urfache möchte es nickt überflüssig seyn, die vorzüg»

lichsten Gefahren nnd Vorkehrungen, bei Fällen einer

Viehftuche auf ei e^'m oder benachbartem Gebiet, hier

zusammen zu stellen.

Die Polizei maßregeln sind das Wirksamste,

was man diesem verbeerenden Uebel entgegen stellen kann.

Medizinische Hilfe kann zur Rettung beitragen; man

muß sie nicht vernachlässigen, aber sich nie auf fie
ve rlaffen. Diesen Grundfaz behalte man stets im Ge,

ficht, und suche sein Heil in der allerstrenqsten SanitZts-

Polizei. Sie kann in zweierlei Absicht nothwendig seyn:

i) Um die in der Nähe vorhandene Seuche

abzuhalten;

Um sie unschädlicher zu machen, falls sie am

H rte selbfl schon ausgebrochen wäre.

Der erste nothwendige Schritt bei'm Ausbruch einer

Viehseuche auf benachbartem Gebiet ist: Genaue
Bedachung der Gränz en gegen den angestekttn Ort z
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und nicht nur der direkten Strassen, sondern auch der
Neben, und Schleichwege und aller Zugänge auf wcl.
chen das kranke Bich durch Umwege herein geführt wer.
den könnte. — Das cinUqe Mittel, um einer Sperre
Wirksamkeit zu geben, besteht darin: Alles zu konsis.
ziren, was wider Verbot dennoch eingeführt werden
sollte, und das Vieh todt zu schlagen. Nur uner.
bittliche Handhabung solcher Mittel kann den Schleichwe.
gen des Eigennuzes Gränzen sezen, und dcm Unredlichen
Furcht einjagen.

Diefe Sperre muß sich «ich: nur auf das Vieh er.
stecken, fo von angcstekten Orten herkommt, fondern auf
Fleifch, rohe Häute, Hörner, Knochen und
alle Milchprodukte desselben, Käs, Butter,
Milch :c.

Alles, was m den Ställen solcher (bcfonders nahe ge,
legener) Orte befindlich, oder mit dem Vieh in Berührung
war, ist verdächtig, und muß entweder eine Qua,
rantäne halten, oder doch von den Vichställen entfernt
werden. Hieher gehört z. B. Streue, Dung, Heu,
Stallgeräth, anderes Vieh, das mit dem angcstekten im
gleichen Stalle war, z. B. Scbafe, Ziegen «. ; eben ss

Bettler, die in den Ställen zu übernachten pflegen, Vieh,
Händler u. s w. Diese Maßregel kann in strenqcrcm oder

gelinderem Gwde angewendet werden, je nachdem die

Seuche mehr oder weniger anstekend, näher oder entfern»

ter ist *). ^

Alle Einfuhr des Viehs — gefchehe sie, vo»

Wo es irgend thunlich ist, sollte der Paß ausser
die von der Seuche angcstekten Ortschaften verlegt
werden, so lange ste dauert«



woher ste wolle — muß einer genauen Aufsicht unter,
worsen scyn. Kein Vieh darf eingeführt werden, wenn
nicht durch einen, von den Vorgesehen des Orts unter«

schriebenen und mit dcm Gemeindsfiegel bestärkten,

Gesundheitsschein bezeugt wird: daß es von einem Orte
herkomme, wo nichr die mindeste Spur der Seuche vor-
Handen sene, und daß cs schon eine bestimmte Zeit
(wenigstens einige Wochen oder Monate — je nach dem

Grad der Seuche —) an einem gesunden Orte gestanden

habe. Ferner soll im Schein die Färbe und das Alter
des Thieres beschrieben seyn, und derselbe nicht länger als
einen Monat gelten. Diesen Schein Muß der Käufer den

Vorgefezten in feiner Gemeinde vorweisen, und — sollte

er das Vieh weiter verkaufen — von ihnen bestätige»

lassen. z

Rükt die Seuche näher an die Gränzen so darf kein

Vieh mehr eingeführt werden, ausser es halte am
Eingang in das Gebiet - von allem ändern Vieh entfernt —
eine Reinigungszeit von i«—14 Tagen. In solchen Fällen

und vornehmlich bei wichtigen, leicht anstekenden

Krankheiten, ist es Regel: gar keinen Pä sse n und

Gesù ndheits sch einen zu trauen ; denn -^- abgesehen

von dem Leichtsinn, mit dcm ste häusig ertheilt werden

kann der Bcschemende gar Nicht wissen ì od das

Thier bei allem Ansehn von Gesundheit, nicht schon die

Krankheilsmatcrie bei stch trage, da sie in manchen Krankheiten

bis 8 Tage lang verborgen bleibt. Also Unterwerse

man es, bei solcher Gefahr, jedesmal der obigen
Probezeit.

Sollte sich die Seuche ringsum nähern, so müsse«

alle Käufe fremden Viehs verboten, und die Viehmärkte
am Orte selbst eingestellt werden. Niemand lasse sich als?
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dann durch den wohlsciien Prcis dcs Viehs Zum Kauf
verleiten: wenn Seuchen herrschen / ist jedes wohlfeil
angebotene Stük Vieh verdächtig. Wer solche

Verordnungen / nach ihrer Bekanntmachung/ heimlich oder

öffentlich berlczt, muß streng bestraft werden; denn er be.

geht aus Leichtsinn oder Habsucht ein Verbrechen, das

alle seine Mitbürger in's Verderben ziehen kann.

Herrscht die Seuche in einem angränzendcn Gebiet,
so hindert man das Zusammenkommen beider Hccrden auf
den Weiden dadurch, daß man an der Gränze einen be.

trächllichett Strich ausmàrchet, und mit Strohwische»
bezeichnet von. dem der Hirt / bei Strafe / jedes Stük
Vieh abhalten^ muß. Sollte eine Weide gemeinschaftlich

seyn, so werde ste alsogleich getheilt, und auf diefe Art
abgesondert.

Besser noch ist es — wo möglich — daß Man seilt

Vieh im Stall halte, und alle Wcidgänge vermeide die

irgend in der Nähe einer angcstekten Gegend, oder am
Durchvasse aus derstlbcn, liegen.

Man stye vorzüglich behutsam in der Wahl des Hir.
ten / Und wähle nicht etwa unerfahrne oder dumme Leute

dazu, sondern verständige und redliche Männer / sollten sie

auch doppelt so viel kosten.

^Jst endlich die Gciahr sehr groß und Nahe, so ver.

fertige jede Gemeinde eine genaue Liste des Viehs, welches

jedem Hirten anvertraut worden, und schäze es. Der
Hirt darf kein Stük, das nicht auf seiner Liste steht,

zur Heerde nehmen, ausser nach einer Reiniqungszeit von

S—io Tagen an abgesondertem Orte, welches alles mit
Vorwissen derjenigen geschehen muß, die die Aufsicht übcr

dcn Hirten und über feine Liste haben. Diese Ausseher

müssen täglich die Ställe und die Weiden wo Vieh be.
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findlich ist, streng visitiren, und dcn Hirten anhalten daß
er jedes Stük, das die mindesten Anzeigen von Krankheit
giebt, sogleich entferne. Sollte er es verheimlichen wolle»
oder nachstchlig feyn, fo seze man ihn ab, mit Strafe.

Es werden zwar bei nahen Gesadren auch Vor.
bauungsmittcl von den Vichärzten verordnet, z. B. Haar,
seile, Tränke :c. : aber man verlasse sich ja nicht aus ihre
Wirksamkeit; denn wer ihnen zu sehr traut, wird oft in
der übrigen Bewachung feines Viehs forglos. Das Beste
ist: unermüdliche Aufmerksamkeit, Reinlichkeit bei'm Vieh
und Entfernung aller Perfoncn oder Sachen, die in der
Nähe angestekter Thiere waren. In solchen Zeiten thut
man wohl, stch einen Vorrath an gutem Heu zu ver.
schaffen, damit man sein Vieh, bei'm ersten Ausbruch der
Krankheit, von der Weide weg und in seinen Stall neh,
men könne.

Ist man endlich durch gute Anstalten befreit geblie,
ben von aller Anstekung, und die Seuche hört, allent,
halben auf, so darf der Paß ja nicht zu schnell geöffnet
werden, und nicht eher, bis man überzeugt ist, daß
auch die Ställe der vormals kranken Orte gereinigt
worden sind; denn oft kann das Vieh an einem fol,
chen Orte gesund, aber in verschlossenen Ställen noch
Anstekungsgift vorhanden feyn. Eine bundstägliche Ver.
vrdnung von 1757 erfordert zur Eröffnung des Passes
52 volle Wochen Probezeit, und zur blossen Durchfuhr,
ohne Aufenthalt, 6 Wochen und z Tage. Es ist zn
wünschen, daß sie in allen Fällen streng erfüllt werde.
Sollte aber eine Gemeinde oder Gegend die Seuche ver,
heimlicht, oder — durch ErtKeilung von GeiundheitS,
scheinen zur Zeit, als ste ongestekt war — sich des
öffentlichen Zutrauens unwürdig gemacht haben ; so ist nicht



nur billig, daß man sie durch längere Paßsperrung strafe,
Uttd erst den wiederholten glaubwürdigsten Untersuchungen
und Beschetnungen Glauben beimesse, sondern sie muß
zum Ersaz alles Schadens angehalten werden, den ihre
Nachlässigkeit allenfalls veranlaßte ; jeder Beschädigte
soll seinen Regreß an ihr suchen können, und hierin von
den obersten Landesbehörden unterstüzt werden.

^

^ -.2. '

Hat sich aber die Seuche am Orte selbst ein.
gefunden, so kann man sie durch folgende Vorkehrungen
hemmen und unschädlicher machen:

Alle genannte Vorbauungsmittel gegen Verbreitung
der Ai'stekung müssen verdoppelt, alle Verlezungen derstl,
den unerbittlich und aus das härteste bestraft werden.

Schon wenn sich d?e Seuche stark nähert, oder
spätesten bei'm allerersten Merkmal des Ausbruchs,
bereite man wenigstens, zwei, vom Dorf, von dcn
Weiden und von den Strasse» entfernte, wo möglich hoch,
gelegene und luftige Lazarethställe. Jn den einen
wird alles gethan, was von der Krankheit wirklich
ergriffen ist; in den andern alles verdächtige.
Für jeden Stall wird ein eigener Wärter (oder mehrere)
bestellt, dcr daselbst bleiben muß. Derjenige dcs Kran,
kei.stalles darf nicht mit den übrigen Einwohnern des Dorfs
in Berührung kommen. Er soll nur in gewisser Entier,
nunq mit ihnen reden, und eine Gränze muß bestimmt
und bczeicbnct seyn, bis auf welche man ihm die nöthi.
gen Bedürfnisse hinbringt. — Alles dieses ist höchst noth«
wendig, wegen der fast unglaublichen Anstekdarkeit gewif.
str Seuchen. Manche derselben (z. B. die Ao. 1797 auch

Gammler, II. Heft 1805. (9)
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in Bünden gewesene Löserdürre) theilen sich durch blosse

Ausdünstung, ohne Berührung, bis auf 20 Schritte
weit, mit. Ja, man hat im gleichen Jahre so seltsame

Beispiele in Deutschland erlebt, daß man auf die Ver.
muthung gerieth t die Seuche könne sogar durch die Flie,

gen fortgepflanzt werden, die von den Aesetn, oder von

kranken Thieren und mit ihrem Roz bescl/muzt, sich auf
Maul und Nase des gesunden Viehs gesezt hätten. Dests

nöthiger ist eine sehr grosse Entfernung der La.

zarethställe.

Sobald nun in irgend einem Stall ein Stük Vieh
krank wird, so muß es sogleich den Vorgesezten der Sa,
nitätspolizei im One angezeigt werden, und diese verordnen

daß man das Thier in den Stall der Kranken

führe. Alles andere Vieh, das mit jenem im gleichen

Stall war, lst verdächtig, und wird in den zweiten

Lazarethstall geführt, so auch was sich an Ziegen, Scha«

sen îc. in jenem befunden hat, und bleibt fo lang dafelbst,

bis es hinlänglich gereinigt, und man von seiner Gesund«

heit überzeugt ist. Zeigt stch die Krankheit an einem der

verdächtigen Thiere, so wird es assodalo in den andern

Stall zu den übrigen Kranken gestellt.

Der Stall selbst, in dem die Krankheit susbrach,
wird gesperrt, so lang, bis er auf das forgfältigste gcrei«

nigt worden, Alle Leute, die hinein gegangen flnd, Müs,

sen sich waschen und räuchern u. s. w. Es ist mir un.
bekannt, ob irgendwo eine Einrichtung mit zwei sol.

che» Lazarethställen besteht; allein ich bin überzeugt, daß

sie ihrem Zwek entsprechen würde. Ein einziger Stall ist

offenbar zu wenig; denn es wäre hart, wenn blos
verdächtiges Vieh zu dem wirklich kranken
gesperrt würbe: auf der andern Seite hingegen wäre es



zu sorglos, menu das Vieh, welches sich mit einem kran.
ken Stüke in Verbindung — also in größter AnstekungS.

gefahr — befand, nicht aus dem Dorfe entfernt werden

sollte; denn troz aller Wachsamkeit ist es unmöglich, den

verdächtigen Ställen des Dorfes alle Kommunikazion mit
den übrigen abzuschneiden.

Nun werde ich noch die Verwahrungsmaßregeln ge.

gen Verbreitung der Seuche genauer, und sür den Fall,
baß man keine Lazarethuälle habe, aufzählen, obgleich sie

schon im obigen enthalten sind; allein man vernachlässigt
sie nur zu oft.

Die Anstckung geschieht: Durch unmittelbare Be,
rührung des kranken Viehs;

Durch die Ausdünstung desselben.

Mittelbar, durch solche Dinge, welche mit ihm
in Verbindung waren.

Also ist zuvorderst die schnelle Absonderung der kran,
ken Thiere von den gesunden, und Bewachung der erster«

Nöthig. Zu diesem Ende muß vom frühesten Beginnen
der Seuche an, bis zu ihrer völligen Erlöschung, eine

tägliche Visitazion aller Ställe durch Vorgeiezte, wo möglich

in Begleitung eines Vieharztes, geschehen. Wer eine

Krankheit in seinem Stalle Merkt, und es nicht sogleich

den Vorgeftzten anzeigt, wird hart bestraft. Jeder Stall,
wo krankes Vieh ist, wird allen Gemeindsgenossen bekannt

gemacht, damit Jeder fein gesundes von demselben entfernt

halte.

Auf die kranken Ställe giebt — ausser den bestellten

Wächtern — jeder redliche Gemeindsgenoß Achtung, da,

mit kein krankes Thier, und nichts, was die Anstekung

verbreiten könnte, herausgeführt werde. Uederhaupt ist es

bei ausbrechenden Seuchen am besten, auch das gesunde
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Vieh ganz im Stall zn behalten; ist die Heerde hingegen

zn dieser Zeit auf der Weibe, fo müssen wenigstens die

kranken Stüke schnell in entlegene Ställe gebracht, und

die übrigen täglich genau visstirt werden, ob stch keine

Spur von Anstekiing a» ihnen zeige. Ost bricht unter

einer weidenden Heerde eine allgemeine Krankheit aus,
wegen schlechter Beschaffenheit der Weide, des Wassers ze.

Es ist also Jedem, der es vermag, anzurathen, daß er

sein Vieh gleich von der Heerde hinweg und in den Stall
nehme; hier hält er es reinlich, und füttert es mit
gutem Heu.

So wie überhaupt das kranke Vieh von jedem Ort
abgehaltcn werden muß, wohin gesundes Vieh kommen

kann, oder zu kommen pflegt (bei Strafe für den Bestzer),

so foll man es vorzüglich von den Brunnen und gemein,

schaMichen Tränken entfernt halten; denn nichts ist so an,
stekeno, als der Roz und Geifer, der den angcstekten Thie,
ren aus Nase und Maul zu sti ffen pflegt. Es scheint fast

übergüssg, dies zu erwähnen; dennoch wurde diefer un,
verzeihliche Fehler, in den neuesten Jahren, von einer

Gemeinde des Odern Bunds begangen, wo man, troz
der Seuche, das angesskte Vieh zur Tränke des gefunden

ließ. Auch war der Verlust in diesem Dorfe sthr
beträchtlich.

Das vornehmste Mittel, um der Anstekung durch

Ausdünstung kranker Thiere Einhalt zu thun, ist

das Tod ischla gen "der ersten mit der Krankheit besal,

lencn Stükc; ein Mittel, das bci grossen Seuchcn nie
unterlassen werden darf, denn es rettet alles übrige Vieh.
Deßwegen ist billig, daß der durch das Niederschlagen er.
litlene Verlust auf die ganze Gemeinde vertheilt werde;
wer hingegen die Krankheit seines Viehs verheimlichte,



oder ste zu spät anzeigte, verdient nicht nur keine Ent«

schädigung, sondern noch Strafe. Jn Deutschland verlo,
ren (v. Ao. 177z—1777) fünf Gemeinden, welcöe daS

Todtschlaqen unterliessen, von 28,4 Srüken1827 durch
die Löserdürre. Einige andere Gemeinden hingegen retteten,

blos durch das Niederschlagen von 48 angestekten,

zzoz Stüke. — Bei leichtern Krankheiten kann mnn im
Anfang, nnd zwar an den streng abgesonderten
kranken Thieren, die Hilfe des VicbarzttS verlucven —
wiewohl dies bei uns gefährlicher ist als anderswo, da

wir keinen einzigen wahren Vicharzt design — aber nie»

mals soll man warten, bis ein Skük Vieh von einer

Seuche fallet, fondern es muß früher gelobtet wer»

den; denn in den lezken Augenblcken, wo die Seucbe den

ganzen Körper angreist, ist seine Ausdünstung äusserst

schädlich. — Die todten Thiere müssen, und zwar mit
Vorwissen der Vörgefezten, fern von der Strasse ui'd den

Weiden, vergraben werden (nicht etwa in einen To,
bel geworfen, von wo wilde Thiere die Knochen herausholen

und damit neue Anstekung verbreiten können). Das
Loch wird wenigstens 6 Fuß tief gegraben, das Tnier
mit Haut und allem hinein geleat, die Haut aber vorher

zerschnitten, damit Niemand ste h^mlich herausgrabe

nnd zn bcnuzen suche, ungelöschter Kalk oder Asche darauf
gethan, dann das Loch mit einem Hauten festgestampfter

Erde und Skeinen ausgefüllt, und der ganze Pia;
umzäunt und verdörnt. Maü darf keinen Ort wählen, in
dessen Nähe Wasser vorbei gießt, weil dieses durch die

vergrabnen Aeser vergiftet werden könnte. Häute, Fleisch,

Dung von krankem Vieh sollen nicht benuzt, sondern

müssen vergraben werden.

Deßwegen darf in den Orten, wo Seuchen herrschen,
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Niemand schlachten ohne Anzeige bei dm Vorgestzten,

unv ohne Beiseyn derselben und des Vieharztcs. Auch

den Koth kranker Thiere soll ''man sich nicht anhäufen las,

sen, ihn nicht auf Güter thun, fondern täglich an einen

abgelegenen Ort vergrabn; überhaupt ist es höchst nöthig,,

die kranken Ställe oft / des Tags wenigstens zweimal/

auszumisten.

Die mittelbare Anstekung kann kaum ohne oben

erwähnte Lazarethställe verhindert werden. — Folgende

Gegenstände sind besonders anstekend :

Das Heu, wovon krankes Vieh gefressen, odes

das seiner Ausdünstung ausgesezt war; solches Heu muß

V^bra^nt werden, Ao. ,796 hatte sich ein Jude mit

kraikem Vieh in eine Provinz Deutschlands eingeschlichen.

Mid warf seinen Thieren auf der Strasse Heu vor. Von

diesem Heu blieb einiges liegen; ein Bauer fand es,

brachte es heim feinem Vieh zu fressen, und stette so zuerst

seinen Stall, und dann das ganze Dorf mit dcr fürchten

lichen Löferdürre an. — Die gleiche Bewandtniß hat es

mit der Streue des kranken Viehs.

Alles Gerät he, das bei diesem gebraucht wurde,

kann ansteken / wofern es nicht durch Waschen mit Lauge,

Abreiben mit Sand u. f. w. gereinigt wird. Das Was

str, womit solches Geräth abgewaschen worden, giesse

man an abgelegne Oerter weg. Holt man Wasser vom

Brunnen für das kranke Vieh, fo darf es nicht in einem

Geschirr gefchehen, das im Stall war, fondern in einem

reinen Gefäß. Erst vor dem Stall wird dann das Wusste

in ein anderes Geschirr gegossen, und so dem Vieh

gereicht.

Auch durch Menschen und Thiere, diem de»

Krankenstall gehen, kann sich di« Anstekung fsrtpSanzen.



Man entferne alfo alle Hausthiere, z. B. Hunde, Kazen,

Hühner u. f. w. von dicftn Ställen. Eden fo leide man

nicht, daß Neugierige stch hinein drängen, und lasse kei.

nen wieder hinaus bis er nicht mit Wackholder oder

Essig, oder mit Salpctersäure-Dämvstn geräuchert wvr.
den, und die Hände stark gewafchen hat (am besten, mit
Essig oder Lauge). Es ist sthr gut / wenn für jeden an,

gestekten Stall ein leinener oder zwilchner, überall wohl

befchloßner Kittel vorhanden ist; diesen zieht Jeder, der

zum kranken Vieh muß, über seine Kleider an, und bei'm

Weggehen wieder aus. Den Kittel soll man jedesmal

waschen, und nicht zu andern Kleidexn legen.

Sobald eine Seuche ausgebrochen oder nahe ist, so

muß das Beherbergen der Bettler in Ställen verboten

werden; und jeder Fremde, Verdächtige, kurz Alles/
was nicht nothwendig hinein muß, soll die Ställe nicht
dctretten dürfen. Auch hierin hat man stch befonders vor
den heillostn Quakfalbern zu hüten; denn da ste ohne

Kenntniß des Uebels und der Gefahr, blos durch Segen,
sprechen und dergleichen Albernheiten, das Vieh zu kuri,

rea, vorgeben, fo laufen ste von einem Stall in den an,

dern, und tragen so den Lohn des Aberglaubens —

Krankheit und Verderben — mit stch herum:
ausser dem noch stnd ste die allezeit bereittn Verheimlicher

der Viehseuchen, und also der strengsten Verfolgung im

ganzen Lande werth.

Die Ställe müssen, nach überstandner Seuche, einer

besonders fleissigen Reinigung unterworfen werden. Alles

Holzwerk das vom Thiere selbst oder von feinen Aus,

dünstungen berührt wurde, wird wiederholt mit scharfer

Lauge gewafchen, abgehobelt, ja «m besten — wenn der

Befizer es vermag — verbrannt und neu gemacht; befonders
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der Stand des Viehs und die Krippe (Barme). Der
ganze Scakt wird oft geräuchert *), mit Essig besprengt,

ausgelüftet, nnd 6 Wochen oder 2—z Monate — je
nach der Krankheit — mit keinem Vieh befezt.

Man sieht, wie sehr alle diese Vorkehrungen — und

zwar mit geringen Kosten — durch Lazarelh.Mc erlcich,

tert würden. IH gebe zu, daß nicht alle Seuchen in
einem so hohen Grade anstekciid flnd; dagegen wird
aber Jedermann qcstcken, dass man bei dergleichen grossen

Gefahren nie sorgfältig genug seyn könne. Die be,

schriebenen Sicherheilsmaßregeln und Verordnungen kann

jede einzelne Gemeinde in's Werk fezen; sie erfordern nur
Wachsamkeit und Gewissenhaftigkeit. Auch steht es iu den

Kräften einer jesen, sich einen geschikten Vieharzt kom,

men zu lassen. — AIs z. B. Ao. 1797 in Secivis die

heftige Viehseuche graffine, nahm ste nicht eher ab / bis
die Gemeinde den Landammann I. U. Oertli, von Teuf,
sen her berief, der das Vieh mit vernünftigen Arzneien,
und nicht mit abergläubischen Dummheiten, behandelte.

Sie akkordirte mit ihm, daß er die Arzneien geben, und

dagegen von jedem behandelten Stük Vieh über 1 1/2

Jahr einen Gulden, und unter diesem'Alter einen halben

bekommen solle: das erste Drittel Anfangs, das zweite

in der Mitte, und das lezte, wann die ganze Habe ge,

fund feyn werde. Die Heilung erfolgte wirklich ^), aber

*) Die einzige wahrhaft reinigende Räucherung ist
die mit salpetersaurem Gas. Jn ein töpsernes
oder gläsernes Gcsöß wird auf pulverisirten Sal,
peter oder Kochsalz (z. B. » Unze) eben fo viel
(gleichfalls i Unze) Vitriolöl gegossen und gerührt.

**) Die Krankheit kehrte zwar im folgenden Jahre
wieder, weil man die Ställe nicht genug gereinigt,
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freilich nur «ach und nach; denn man muß keine fo schnei,
len Wundeckuren erwarten, wie die Quakfalber — aber
nie die rechten Aerzte — verfvrechen. Indessen läßt
der Law maim sich gerade hiedurch am ehesten verführen,
will die Unkosten einer längern Kur vermeiden, und glaubt
lieber dcn Prahlereien des Marktschreiers, der immer fei«

nc Wunberkurcn rühmt, obgleich er allemal mit Echan,
den b> st ht, wenn nicht die Natur sich selber burchhilft.

Wie diesem Unwesen gesteuert, und überhaupt den

Sanitätsanstallen Nachbruk und Allgemeinheit gegeben

werden möge, liegt dem ganzen Land oder seiner Regie,
rung ob, zu verfügen; auch die Widerfpänstigen zur Orb«
nunq zu zwingen, denn cs darf durchaus keiner einzelnen
G m inde frei gestellt seyn, ob sie durch Versäumung aller
Vorkehrungen, auch die ändern Gegenden unglüklich machen
wolle. — Hier ist es also, wo eine Regierung — zum
Wohl des Ganzen — alle ihre Kraft anwenden, und
wo jeder gute Bürger blinden Gehörsinn leisten muß.
Solche allgemeine Sanitäts-Anstalten, die wenigstens einen
Rath zur Aufsicht, und Viehärzte erfordern, können nicht
ganz ohne Unkosten seyn (obgleich der abgewendete Sch«,
den diefe reichlich erstzt), deswegen ist allgemeine und
strengeHandhabung, ihre nnnachläßlichste Bedingung;
denn müßte cs nicht den vernünftigern Gemeinden alle Lust
benehmen an den Unkosten beizutragen, wenn ste fehen
sollten, daß andere sorglose, nicht zur Befolgung der Ver.
Ordnungen gezwungen würden? — So lebhaft auch jeder
Bündncr die Nothwendigkeit und den Nuzen, dcn Anstal,

und nicht alles Ucberbleibsel zur Anstekung entfernt
hatte; wurde aber bald durch gehörige Mittel ge,
hoben.



ten dieser Art, für das Land und für jeden Einzelnen ha,

ben, fühlen follie; so ist dennoch zu defürchten, daß Man,
gel an edlerm Gemeingeist, und eingewurzeltes Vorurtheil
gegen jzde Verbesserung, auch diesem heilsamen Unter,

nehmen in den Weg treten würden, und daß es nur der

ganzen Kraft einer Regierung welche übrigens in solchen

Fällen ihre väterliche Vorsorge durch Strenge beweist)
gelingen könme, es auszuführen und festzulegen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, und noch viel weni,

ger in meinen Kräften, zu zeigen: durch welche Mittel
diefer Zweig der Polizei für ganz Bünden gehörig organi,
ßrt werden könnte, und ich erlaube mir deßwegen zum
Schlüsse nur noch einige Worte über die zwei Punkte,
welche mir die Haupt, Erfordernisse zu feyn scheinen, näm,
Uch folgende:

i) Hinlängliche Gewalt des Sanitätsraths.
1, 2) Gure Viehärzte.

Schon eine blosse ernstliche Durchsezung der Sanitäts,
Verordnungen, — sogar ohne medizinische Hülfe — würde

unfer Vaterland, mehr als andere Länder, von Viehstu,
chen befreien; denn hat ihm nicht die Natur, die es zum

Hirtenlande bildete, ein reines Klima und lzeilfame Wci,
den gegeben, wie wenig andern, so! daß schon jezt anstellende

Krankheiten fetten sind, wenn man nicht durch Bei,
seiteftzung aller Klugheit und Vernunft, sie gleichsam fort,
zupstanzen strebt? — Eine schärfere Polizei könnte ihnen
«lso dergestalt vorbeugen, daß cs nicht einmal vieler Aerzte

bedürfte. Sezen wir aber auch, die Zahl der leztern

dürfe für den ersten Ansang nicht gering seyn, so ist es

doch höchst wahrscheinlich, daß unsere Landleute, denen eö

weder an Liebe zu ihrem Vieh, noch an Talent mangelt,
Said von selbst die vernünftigen Heilmethoden erlernen wür,



den, wenn nur jemand fle darin unterrichtete; denn mau.
cher macht das abergläubische Zeug nach, blos weil er

nichts besseres vor stch steht. — Damit aber solche Kenntnisse

stch auch auf dcn Dörfern verbreiten, darf man die

fremden Viehärzte nicht blos auf einige Zeit herbei rufen,
weil ste in diesem Fall Geheimniß aus ihrer Kunst mache»,

um ein andermal wieder gerufen zu werden. Entweder
besolde man ste auf Lebenslang, so daß sie Kiemit, und

mit einer mässiqen Bezahlung der Kuren, bestehen können,

oder — was mir das beste fcheint — das Land unterstüze

einige fähige Bündner, die Lust dazu zeigen — Söhne
von Landlcuten oder Viehhändlern — und lasse fle die

Vieharzncikunst gründlich erlernen, mit Beding, ste, neben

einiger Besoldung, itti Vaterland auszuüben; a >ch einzelne

Gemeinden könnten stch auf diefe Weise gute Viehärzte
verschaffen, und fänden in einer kleinen Auflage auf jedes

Stük Vieh, oder durch andere Wege, leicht das benöthigte

Geld; wenn ste nur die Nothwendigkeit der Sache
recht einsehen wollten. Besizt man erst geschikte Aerzte,
so wird allen Pfuschern der Krieg erklärt; wer sich ohne

Erlaubniß des Sanitätsraths. mit Kuren abgiebt, wird be«

straft, und muß von den rechten Viehärzten, aus Amts,
Pflicht, angezeigt werden. Leztere aber stnd für Arzneien

und Mühe einer Taxe unterworfen, damit sich ihr Kredit
durch Wohlftilheit gründe. — Auf den Fall von Seuchen,
werden dann in den einzelnen Gemeinden Vorgefezte er,
«annt, und beeidigt: daß ste jede gefährlich scheinende

Krankheit dem Sanitätsrath anzeigen, so wie auch jede

Nachlässigkeit des Vieharztes. Dieser hingegen muß eben?

falls über das Betragen der Vorgesehen wachen, und ihre
Verschweigungen oder Saumseligkeiten sogleich denunzirev.

MsZ z Polizei und Heilkunden müssen vereinigt, und durch



die Oberaussicht eines thätigen Sanitätsraths, nachdrüklich

geleitet werden. Dann wäre Bündens vornehmste und

solideste Erwerbsquelle, die Viehzucht, unterstüzt; dann

könnten die Viehseuchen so zu sogen ausgerottet, und

unsere Thäler von dieser« fürchterlichen Uebel befreit wer«

den, das den Landmann nicht nur, wie eine Plünderung,

um seinen gegenwärtigen Wohlstand bringt, sondern ganze

Gegenden auf lange Jahre hin ruinirt, indem es die

Hauptquelle ihrer Nahrung und der sämtlichen Landwirth-
schafr zerstört.

III.

Zufällige Gedanken über die für Bünden zu¬

träglichen Industriezweige.

Aus dem Munde manches redlich und gemeinnüzig

denkenden Vaterlandssreundes hört man die Klage: Es
fehlt in Bünden an Gewerbsamkcit, an Fabriken und

Manufakturen. Auch ich stimme in diefe Klage, aber

nur in dem Sinne ein, daß in Bünden dcr Geist der

Gewerbfamkeit überhaupt fehr gering ist, das heißt: daß

sich fo wenig Antrieb zeigt, aus allem demjenigen, waS

die Natur und Lage des Landes darbietet, den höchst

möglichen Vortheil zu ziehen, dadurch die Bedürf,
niffe der Einwohner fo viel möglich zu befriedigen

und der bedürftigen Klasse der Einwohner einen

sichern, bleibenden Verdienst zu verschaffen. Nur
solche Gewerbe, welche auf diesen Zivek gerichtet sind,
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